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 Veröffentlicht am 19.05.1981

Norm

StGB §146 C3

Rechtssatz

Daß ein Geldgeber durch die Art der Verwendung der Valuta durch den Empfänger später allenfalls sogar einen

Gewinn erzielt, schließt nicht aus, daß er vorher durch die Herauslockung dieser Summe betrügerisch geschädigt

worden sein kann.
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